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Baden, Datum


Baugesuch Oberstadtstrasse (Parz. 808, 219), Baden


Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit erhebe ich/erheben wir gegen das erwähnte Baugesuch eine Einwendung.

Antrag:

Das Baugesuch sei abzuweisen.


Begründung:

Frist:
Die öffentliche Auflage dauert bis 9. September 2025. Die Einwendung erfolgt vor dem 9. September 2025 und damit rechtzeitig. 

Berechtigung/Legitimation:
Nachbarn, deren Liegenschaften sich in einem Umkreis von bis zu rund 100 Metern befinden, sind im Allgemeinen zur Einwendung berechtigt.
Ich bin/Wir sind Eigentümer/-innen der Parzelle XXX und damit zur Einwendung berechtigt.
Ich bin/Wir sind Mieter/-innen in der Liegenschaft [Strasse, Nr.] und damit zur Einwendung berechtigt.

Fehlende Informationen zum Vorhaben: 
Im Baugesuchsformular ist das Vorhaben mit «Neugestaltung Oberstadtstrasse / Parzellen Nr. 808 und 219» bezeichnet. Auf dem Infoplakat und im Technischen Bericht wird das Vorhaben umschrieben. Nicht erwähnt wird, dass acht öffentliche Parkplätze aufgehoben werden sollen. Einzig aus dem Strassenbau-Plan ist herauslesbar, dass noch sechs Parkplätze (vier vor dem Parkhaus Klösterli plus zwei vor dem Restaurant Oberstadt) geplant sind. Aktuell sind es gemäss Projektbeschrieb anlässlich des Kreditantrags an den Einwohnerrat 14 Parkplätze.
Das ist unredlich. Es ist sehr enttäuschend, dass die Stadt als Baugesuchsstellerin diese Information verheimlicht, zumal sie weiss, dass die Aufhebung von Parkplätzen ein Politikum ist.

Fehlende und fehlerhafte Baugesuchsakten:
Es fehlen sowohl ein Plan «Situation bestehender Zustand» («bisher») wie auch ein Plan «Situation geplanter Zustand» («neu») mit den entsprechenden, von der Stadt vorgegebenen Farben (schwarz, gelb, rot). Es ist daher nicht ersichtlich, welche Änderungen an der Oberstadtrasse vorgenommen werden sollen.
Der Katasterplan zeigt hellgrüne und rote Linien. Eine Legende fehlt. Eine Legende fehlt auch auf dem Plan «Markierung und Signalisation»; auch dieser Plan ist nicht verständlich.
Keiner der auf der Webseite der Stadt Baden veröffentlichten Pläne ist unterschrieben.
Anwohner/-innen und Nutzer/innen der Oberstadtstrasse sollten wissen, wie hoch die vorgesehenen Bäume werden. Diese Information ist in den Baugesuchsakten nicht vorhanden (Pflanzliste).
Im Technischen Bericht heisst es, dass die Einfahrten zu den privaten Liegenschaften «wenn nötig» angepasst werden (S. 5). Um welche Liegenschaften es sich handelt und welche Anpassungen vorgenommen werden sollen, müsste sich aus den Unterlagen ergeben.
Das Baugesuch ist erneut aufzulegen.

Nicht nachvollziehbare Begründung des Vorhabens:
Die Stadt schildert die «Ausgangslage» auf ihrem Infoplakat Baugesuch wie folgt: «Die Oberstadtstrasse im Bereich zwischen Mellingerstrasse und Zürcherstrasse ist in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. Aufgrund des Zustands aber auch der ungenügenden Biodiversität und dem zu hohen Versiegelungsgrads, soll die Oberstadtstrasse einer umfassenden Neugestaltung unterzogen werden, bei der die bauliche Infrastruktur erneuert und gleichzeitig der Strassenraum funktional sowie gestalterisch aufgewertet wird.»
Es sei die Frage erlaubt, an welchem Massstäben sich Aussagen wie «ungenügende Biodiversität» und «zu hoher Versiegelungsgrad» orientieren. Es liegt in der Natur von Strassen, dass sie einen «hohen Versiegelungsgrad» aufweisen; auch dienen Strassen nicht der Förderung der Biodiversität. Beides ist kein Grund, die Strassen zurückzubauen, denn sie sind unentbehrlich.
Auch heisst es, der Strassenkörper sowie die öffentlichen Parkplätze sollen «als Ganzes neu angeordnet werden», sodass zusätzliche Grünflachen entlang der Strasse entstehen können. Das ist offenbar – die Pläne sind nicht aussagekräftig – unwahr: Die Parkplätze werden nicht neu angeordnet, sondern aufgehoben. 

Aufhebung der Parkplätze:
Die Stadt muss öffentliche Parkplätze anbieten. Die Parkplätze an der Oberstadtstrasse, welche nun aufgehoben werden sollen, waren stets belegt. Sie sind nötig. Die Aufhebung dieser Parkplätze ist gesetzeswidrig. Es müssen für das Gewerbe (Kund/-innen, Anlieferung etc.) genügend öffentliche Parkplätze vorhanden sein. Da immer stärker auch das Recht der Privaten, auf ihren Grundstücken Parkplätze zu erstellen, eingeschränkt wird, muss die Stadt auf den öffentlichen Strassen Parkplätze bereitstellen. Der Parkplatzabbau ist das Gegenteil davon. Ausserdem muss der Rückbau der Parkplätze mit dem entsprechenden strassenrechtlichen Verfahren koordiniert werden; das wird offenbar auch nicht gemacht.

Koordination mit Bushaltestelle Oberstadt:
Im Technischen Bericht heisst es, die Bushaltestelle Oberstadt werde als Drittprojekt zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt (S. 5). Auf dem Infoplakat heisst es, die Bushaltestelle Oberstadtstrasse sei nicht Bestandteil des Baugesuchs Oberstadtstrasse und werde später als separates Projekt aufgelegt. Gleichzeitig steht im Technischen Bericht, die vom Landerwerb betroffenen Flächen seien «in den Planunterlagen» ersichtlich.
Die Bushaltestelle gehört zum Oberstadtstrasse. Die Oberstadtstrasse wird auch auf den Busverkehr ausgelegt (Asphalt, Breite etc.). Die Bushaltestelle ist Bestandteil der Strasse. Weder die Planung noch die Bauarbeiten lassen sich trennen. Den Anwohner/-innen sind nicht zwei Verfahren und zweimalige Bauarbeiten aufzuzwingen. Zum Bauvorhaben Oberstadtstrasse gehört das Teilvorhaben Bushaltestelle. Deshalb zeigt der Technische Bericht auch den Landerwerb. Das Baugesuch ist samt Bushaltestelle neu aufzulegen.

Dauer der Bauarbeiten:
Gemäss den Baugesuchsunterlagen werden die Bauarbeiten von Dezember 2025 bis Dezember 2026 dauern, also rund zwölf Monate. Das ist viel zu lang. Es kann nicht sein, dass die Stadt für diese Bauarbeiten ein ganzes Jahr benötigt. Die Bauarbeiten stören zweifellos den Busverkehr und die Anlieferung und Zugänglichkeit zu privaten Liegenschaften. Die Kosten werden auf «Fr. 752’00.0.00» geschätzt (gemeint sind wohl Fr. 752’000). Warum ein Bauvorhaben zu diesen Kosten ein ganzes Jahr benötigt, ist nicht nachvollziehbar. 

Kosten der Bauarbeiten:
Die Kosten werden auf «Fr. 752’00.0.00» geschätzt (wohl Fr. 752’000).
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